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Allgemeines
Durch die Mitgliedschaft im Verband Wohneigentum
besteht über den Rahmenvertrag zwischen dem Verband
Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e. V. und der
Provinzial Versicherungsschutz als Haus- und Grund-
besitzer gegen gesetzliche Haftpflichtansprüche privat-
rechtlichen Inhalts.
Maßgeblich für den Vers'icherungsschutz sind ausschließ-
lich die Vertragsbestimmungen, die dem Rahmenvertrag
zugrunde Iiegen.
Durch die Mitgliedschaft im Verband Wohneigentum be-
steht weder eine Privathaftpflicht- noch eine Gebäudever-
sicheru ng. Für ei nen opti malen Versicherungsschutz ist für
die Mitglieder der Abschluss einer separaten Privathaft-
pflicht- und Gebäudeversicherung unerlässlich. Mitglie-
dern des Verbandes Wohneigentum bietet die Provinzial
maßgeschneiderte Produkte, günstige Beiträge und
umfassenden Service.
Was ist Haftpflicht?
Nach dem Gesetz istjederverpflichtet, für einen Schaden
einzustehen, den er schuldhaft verursacht hat. Dies gilt
insbesondere auch für Haus- und Grundbes'itzer. Diese
haften beispielsweise für folgende Schäden:

- Ein GrundstücksbesitzerhatseinGrundstückimWinter
nicht gestreut. Dabei kommt ein Passant zu Fal'l und
bricht sich ein Bein. Der Krankenversicherer des
Passanten macht nun auf Grund der entstandenen
Behandlungskosten Ansprüche geltend.

- Eine Teilfläche einerverputzten Giebelwand eines
Einfamilienhauses löst sich und fällt auf ein vor dem
Haus stehendes Auto. Der Fahrzeughalter nimmt den
Eigentümer des Hauses für die entstandenen Repara-
turkosten in Anspruch.

Gegenstand der Haft pfl ichtversicherung
Haus- und Grundbesitz
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder
als Eigentümer, Besitzer, Nießbraucher und Pächtervon
selbst genutzten oder nicht selbst genutzten Familien-
hausgrundstücken und Ferienhäuserh mit bis zu vier
Wohnungen (Vierfamilienhaus), sofern das Haus aus-
schließlich zu Wohnzwecken genutzt wird und für das
Objekt eine separate Mitgliedschaft besteht.
Gehört ein Objekt mit bis zu vier Wohneinheiten einer
Eigentümer- bzw. Erbengemeinschaft, besteht Versiche-
rungsschutz, sofern für alle Eigentümer des Objektes eine
gemeinsame Mitgliedschaft beim Verband Wohneigentum
besteht und das Objekt ausschließlich für Wohnzwecke
genutzt wi rd. Wird durch einen Ei gentümer Gemei nschafts-
eigentum beschädigt, erstreckt sich die Ersatzpflicht nicht
auf den Miteiqentumsanteil des schadenverursachenden
Mitgliedes.
als Eigentümer, Besitzer, Nießbraucher und Pächtervon
unbebauten Grundstücken mit einer Größe von bis zu
2.500 qm, sofern eine separate Mitgliedschaft beim
Verband Wohneigentum besteht. Gewerblich und land-
wirtschaft'lich genutzte Grundstücke fallen nicht unter den
Versicherungsschutz. Sofern das unbebaute Grundstück

unmittelbar an das Familienhausgrundstück angrenzt,
siehe Position C 1.2 0
aus dem Wohnungseigentum (Wohnungseigentümer-
gemei nschaften). Versicherun gsschutz besteht sowohl für
das Sonder- als auch für das Gemeinschaftseigentum.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für
das Wohnungseigentum des Mitglieds eine Mitgliedschaft
besteht und dieses zu Wohnzwecken genutzt wird. Die
Anzahl der zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft
gehörenden Eigentümer i Wohnungen ist für den Ver-
sicherungsschutz des einzelnen Mitglieds ohne Bedeu-
tung.
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche der einzelnen
Wohnungseigentümer gegen das Mitg'lied (Wohnungs-
eigentümer) wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
ei gentu m s. Di e Ersatzpfli cht erstreckt si ch j edoch ni cht a uf
den Miteigentumsanteil des Mitglieds an dem gemein-
schaftlichen Eigentum.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der
Mitglieder (Wohnungseigentümer) als nicht gewerbs-
mäßiger Verwalter und als sonstiger Beauftragter der
Gemeinschaft. Bei diesen Tätigkeiten sind Schäden am
Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum nicht versichert.
als lnhaber, Besitzer, Mieter und Nießbraucher einer
Wohnung - auch Ferienwohnung -, sofern diese zu
Wohnzwecken genutzt wi rd und hierfü r eine Mitgliedschaft
besteht.
Ergänzend zu den Pos. C. 1.1.1 bis 1.1.4 gilt:
Mitversichert
a) istdie erforderliche Streu- und Reinigungspflichtvon

Wegen und Straßen
b) sind bis zu vier Garagen, die zu dem Objekt gehören
c) ist ein Gartenteich auf dem versicherten Grundstück
d) sind Gemeinschaftsflächen (Fahr- und Gehwege sowie

Grünfl ächen und Privatwege)
e) ist die Reinigung, Unterhaltung und Erhaltung des

Objektes (nicht der Wohn un gseinrichtun g)
0 sind unmitte'lbar an das Familienhausgrundstück

angrenzende unbebaute Grundstücke mit einer Größe
von bis zu 2.500 qm. Nicht versichert sind gewerblich
und landwi rtschaftlich genutzte Gru ndstücke.

9) sind Photovo'ltaikanlageninkl. derAbgabevon Energie
an Dritte bzw. der Einspeisung in das öffentliche Ver-
sorgungsnetz. Dies gilt auch dann, wenn hierfür ein
Gewe rbe a n gem eld et i st bzw. ei n e Gewe rb ea n m el d u n g

erforderlich ist.

h) - istderNießbraucher,soferndurchdenEigentümer
eine Mitgliedschaft für das Objekt / die Wohnung
beim Verband Wohneigentum besteht

- istderEigentümer,sofern durch den Nießbraucher
eine Mitgliedschaft für das Objekt / die Wohnung
beim beim Verband Wohneigentum besteht.
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- Voraussetzun g für den Versicherun gssch utz ist,
dass Nießbraucher und Eigentümer Angehöri ge
im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)

si nd.
(Unter-)Mieter
Versichert sind gesetzliche Ansprüche eines Untermie-
ters (Einlieger, Mieter) des versicherten Objektes.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Erfüllung bzw.
wegen Schlechtleistung des Mietvertrages.
Häusliche Abwässer
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sach-
schäden durch häusliche Abwässer, die in dem Objekt an-
fallen (keine industriellen oder gewerblichen Abwässer)
und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch
Abwasser aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.
- ln einem Mehrfamilienhaus ,,verwechselt" ein

Mitglied die Toilette mit dem Müllschlucker. In der
Fo'lge kommen häusliche Abwässerin einer anderen
Wohnung hoch und verursachen einen erheblichen
Schaden.

- ln der Wohnung eines Mitgliedes läuft die Wasch-
maschine aus. Dies fü hrt zu ei nem Schaden i n einer
anderen Wohnung.

Bauherr
Versichert sind eigene Bauvorhaben (Um-, Aus- oder
Neubauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) an
einem Ein- bis Vierfamilienhaus inkl. Nebengebäude.

Die Mitversicherung ist auf folgende Größen begrenzt:
L. Neubau bis 200 m2 oder 2. An-/Umbau bis 75 m2

Wohnfläche (Die Begrenzung gilt nicht bei Bauvorhaben
zwecks Sanierung, Modernisierung).
Mitversichert ist das Bauen in eigener Leistung
einschließlich Bauplanung und Bauleitung biszu einer
Summe von 75.000 EUR.

Wird eine der zuvor genannten Summen überschritten,
entfällt er Versicherungsschutz über den Rahmenvertrag.
Es ist dann der Abschluss einer separaten Bauherren-
Haftpfl ichtversicherun g erforderlich.
Ei ngeschlossen ist der Ei nsatz von nicht versicherungs-
pflichtigen Baumaschinen (2. B. Baukran).
Ausgeschlossen sind Sachschäden am Baugrundstück
selbst oder den darauf befindlichen Gebäuden oder
Anlagen sowie Haftpfl ichtansprüche aus derVeränderung
der Grundwasserverhältnisse.

Klei ntierhaltung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter
von zahmen Haustieren (nicht Hund, Rind und Pferd),
gezähmten Kleintieren und Bienen. Mitversichert sind
Flurschäden anlässlich des Weidebetriebs einschließlich
Auf- und Abtrieb durch Kleintiere (Schweine, Schafe,
Ziegen).
Versicherungssu m men
Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen:
3.000.000 EUR pauschal für Personen- und / oder Sach-
schäden 250.000 EUR für Vermögensschäden
Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung des Versicherungnehmers an
jedem Schaden beträ9t 250 EUR.

Soweit an anderer Stelle des Vertrages für bestimmte
Deckungsbereiche abweichende Selbstbehaltsregelun-
gen vereinbart si nd, findet zu diesen Deckungsbereichen
jeweils der höhere Selbstbehalt Anwendung.
Nicht versicherte Ansprüche
Du rch Ih re Mitgliedschaft besteht unter anderem kei n

Versi cherungsschutz für:
a) Haltenvon Hunden, Rindern, Pferden,sonstigen Reit-

und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die
zu gewerbli chen oder landwi rtschaftlichen Zwecken
gehalten werden.

b) Versicherungsfälle von Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers, die mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den i m Versicherungsvertrag
mitversicherten Personen gehören. Als Angehörige
gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichba rer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwie-
gereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Groß-
eltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und
-kinder (Personen, die durch ein familienähnliches
auflängere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern
und Kinder miteinander verbunden sind).

c) Häuser/ Grundstücke, sofern für diese keine weiteren
Mitgliedschaften beim Verband Wohneigentum
bestehen (siehejedoch Pos. C 1.2 fl.

d) Versicherungspflichtige Kfz und zulassungspflichtige
Arbeitsmaschinen.

e) Sachschäden, welche entstehen durch Schwammbil-
dung, Senkung von Grundstücken, Erdrutschungen,
Erschütterungen infolge Rammarbeiten (siehe jedoch
Pos. C 4), Überschwemmungen stehender oder flie-
ßender Gewässer sowie Wildschäden.

fl Schäden an fremden Sachen, die derVersicherte ge-
mietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

Das Haftpflichtrisiko für Schäden an Gewässern (auch

Grundwasser) durch Lagerung und Verwendung von
gewässerschädlichen Stoffen (2. B. Lagerung von Heizöl)
ist ausgeschlossen. Wird z. B. eine Ölheizung unterhalten
und daher auf dem Grundstück Heizöl gelagert, ist der
Abschluss ei ner sepa raten Haftpfl ichtversicheru n g erfor-
derlich.
Mitversichert ist jedoch die La gerun g und Venrrrend un g

von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis
60 I bzw. kg Fassungsvermögen (K'leingebinde), sofern
das Gesamtverfassungsvermögen der vorhandenen
Kleingeb'inde 500 I bzw. kg nicht übersteigt.
Wichtige Hinweise
Sofern eine der angegebenen Mengenschwellen über-
schritten wird, entfällt für diese Position der Versiche-
ru ngsschutz. Es ist dann der Abschluss einer separaten
Haftpfl i chtve rsi ch e run g erfo rderli ch.

Besteht anderweitig Deckung, so ist diese vorleistungs-
pflichtig und geht dieser Deckung vor.
Eintritt eines Versicherungsfalles
Sie müssen jeden eingetretenen Haftpflichtschaden
(auch wenn noch keine Ansprüche geltend gemacht wur-
den) innerhalb von sieben Tagen beim Verband Wohnei-
gentum Nordrhein-Westfalen e. V. - (Himpendahlweg 2,
44141 Dortmund, Tel. 02 37194 73.38-0) melden.
Die Angabe ü ber das Schadenereignis ist wahrheitsge-
mäß und ausführlich zu machen.
Der Versicherungsschutz tritt nu r dann ei n, wenn Sie bei
Eintritt des Schadenereignisses den Mitgliedsbeitrag
gezahlt haben und Mitglied im Verband Wohneigentum
sind.
Erlöschen der Mitgliedschaft
Mit dem Austritt aus dem Verband Wohneigentum bzw.

mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft entfällt auch der
Versicheru n gsschutz.
Sonstiges
Für Mitglieder des Verbandes Wohneigentum Nordrhein-
Westfalen e. V. gewährt die Provinzial Sonderkonditionen
bei der Privat-, Sach- und Rechtsschutzversicherung.
Für weitere lnformationen steht lhnen eine unserer über
500 Geschäftsstellen zur Verfügung.
Lassen Sie sich unverbindlich vor Ort beraten.

2.

G.

t.

J.F.

L.

H.


